
Die Angabe der Fläche, auch in Unterlagen und Angaben vor Vertragsabschluss, dient wegen möglicher Messfehler nicht zur Festlegung des Mietgegenstands. Der Räumliche Umfang der gemieteten Sache ergibt sich vielmehr aus Anzahl und Beschreibung der vermieteten Räume.

RH001.1, ca. 29 m²


